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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 
 
§ 1 Geltungsbereich 
1.1. Die nachfolgenden Geschäfts-
bedingungen gelten als Vertragsgrundlage 
zwischen CYBERhouse, Agentur für inter-
aktive Kommmunikation GmbH. (nachfol-
gend kurz cyberhouse genannt) und deren 
Auftraggebern. 

1.2. Angebote, Lieferungen und Leistun-
gen erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Geschäftsbedingungen, die bei 
Vertragsabschluß dem Auftraggeber vor-
liegen. Abweichungen von diesen Ge-
schäftsbedingungen sind nur wirksam, 
wenn diese durch cyberhouse schriftlich 
bestätigt werden. 

§ 2   
cyberhouse bietet sowohl Beratungs -
leistungen als auch Dienstleistungen aus 
dem Bereich Softwareerstellung, -
applikation, -wartung etc. an. Deshalb sind 
die entsprechenden “Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen” für diesen Bereich, 
wie sie der Fachverband Unter-
nehmensberatung und Datenverarbeitung 
(1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, 
Postfach 358. Für den Inhalt verant-
wortlich: Mag. Herbert Bachmaier) em p-
fiehlt, Bestandteil der Geschäftsbe-
dingungen 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR UNTERNEHMENSBERATER 

empfohlen vom Fachverband 
Unternehmensberatung und Datenverarbeitung 

Präambel 
(Allgemeine Grundlagen der Zusammenarbeit) 
 
1. Diese “Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Unternehmensberatung“ sind 
integrierender Bestandteil von Werkver-
trägen, die eine fachmännische Beratung 
von Auftraggebern durch gewerbliche 
Unternehmensberater (UB) in den u. a. im 
Berufsfeld der Unternehmens berater dar-
gestellten Beratungsbereichen im Rahmen 
der allgemein anerkannten Berufsgrund-
sätze und Standesregeln zum Gegens-
tand haben. 
 
2. Für den Fall, dass einzelne Bestim -
mungen der Geschäftsbedingungen un-
wirksam werden sollten, berührt dies die 
Wirksamkeit der verbleibenden Bestim-
mungen nicht. 
 
3. Der UB ist berechtigt, den Beratung-
sauftrag durch sachverständige unselb-

ständig beschäftigte Mitarbeiter oder g e-
werbliche/freiberufliche Kooperations-
partner (ganz oder teilweise) durchführen 
zu lassen. Die Mitarbeit spezialisierter 
Kollegen ist schriftlich zu vereinbaren. 
 
4. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die 
organisatorischen Rahmenbedingungen 
bei Erfüllung des Beratungsauftrages an 
seinem Geschäftssitz ein möglichst unge-
störtes, dem raschen Fortgang des Bera-
tungsprozesses förderliches Arbeiten 
erlauben. 
 
5. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass dem 
UB auch ohne dessen besondere Auffor-
derung alle für die Erfüllung und Ausfü h-
rung des Beratungsauftrages notwendigen 
Unterlagen zeitgerecht vorgelegt werden 
und ihm von allen Vorgängen und Um-

ständen Kenntnis gegeben wird, die für 
die Ausführung des Auftrages von Bedeu-
tung sind. Dies gilt auch für alle Unterla-
gen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Tätigkeit des Beraters be-
kannt werden. 
 
6. Der Auftraggeber sorgt dafür, dass 
seine Mitarbeiter und die gesetzlich vor-
gesehene und gegebenenfalls eingerichte-
te Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat) 
bereits vor Beginn der Beratungstätigkeit 
von dieser informiert werden. 
 
7. Das Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Auftraggeber und dem UB bedingt, 
dass der Berater über vorher durchgeführ-
te und/oder laufende Beratungen - auch 
auf anderen Fachgebieten - umfassend 
informiert wird. 

 

 
 
1. Geltungsbereich und Umfang 
1.1 Die Geschäftsbedingungen gelten, 
wenn ihre Anwendung ausdrücklich ver-
einbart wurde. 
 
1.2 Alle Beratungsaufträge und sonstige 
Vereinbarungen sind nur dann rechtsver-
bindlich, wenn sie vom Auftraggeber bes-
tätigt und firmen mäßig gezeichnet werden 
und verpflichten gegenseitig nur in dem in 
der schriftlichen vertraglichen Vereinba-
rung (Werkvertrag) angegebenen Umfang. 
 
2. Umfang des Beratungsauftrages 
Der Umfang des Beratungsauftrages wird 
vertraglich vereinbart. 
 
3. Aufklärungspflicht des Auftragge-
bers/ Vollständigkeitserklärung 
Siehe dazu Präambel 5. 
 
4. Sicherung der Unabhängigkeit 
4.1 Die Vertragspartner verpflichten sich 
zur gegenseitigen Loyalität. 
 
4.2 Die Vertragspartner verpflichten sich 
gegenseitig, alle Vorkehrungen zu treffen, 
die geeignet sind, die Gefährdung der 
Unabhängigkeit der Kooperationspartner 
und Mitarbeiter des UB zu verhindern. 
Dies gilt insbesondere für Angebote des 

Auftraggebers auf Anstellung bzw. der 
Übernahme von Aufträgen auf eigene 
Rechnung. 
 
5. Berichterstattung 
5.1 Der UB verpflichtet sich, über seine 
Arbeit, die seiner Mitarbeiter und gege-
benenfalls auch die seiner Kooperations -
partner schriftlich Bericht zu erstatten. 
 
5.2 Der Auftraggeber und der UB stimmen 
überein, dass für den Beratungsauftrag 
eine dem Arbeitsfortschritt entsprechende 
laufende/ einmalige Berichterstattung als 
vereinbart gilt. 
 
5.3 Den Schlussbericht erhält der Auftrag-
geber in angemessener Zeit (2-4 Wochen, 
je nach Art des Beratungsauftrages) nach 
Abschluss des Auftrages. 
 
6. Schutz des geistigen Eigentums des 
UB/Urheberrecht/Nutzung 
6.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass die im Zuge des Bera-
tungsauftrages vom UB, seinen Mitarbei-
tern und Kooperationspartnern erstellten 
Anbote, Berichte, Analysen, Gutachten, 
Organisationspläne, Programme, Leis-
tungsbeschreibungen, Entwürfe, Berech-
nungen, Zeichnungen, Datenträger und 

dergleichen nur für Auftragszwecke Ver-
wendung finden. Insbesondere bedarf die 
entgeltliche und unentgeltliche Weitergabe 
beruflicher Äußerungen jeglicher Art des 
UB an Dritte dessen schriftliche Zustim-
mung. Eine Haftung des UB dem Dritten 
gegenüber wird damit nicht begründet. 
 
6.2 Die Verwendung beruflicher Äußerun-
gen des UB zu Werbezwecken durch den 
Auftraggeber ist unzulässig. Ein Verstoß 
berechtigt den UB zur fristlosen Kündi-
gung aller noch nicht durchgeführten Auf-
träge. 
 
6.3 Dem UB verbleibt an seinen Leistun-
gen ein Urheberrecht. 
 
6.4 Im Hinblick darauf, dass die erstellten 
Beratungsleistungen geistiges Eigentum 
des UB sind, gilt das Nutzungsrecht der-
selben auch nach Bezahlung des Hono-
rars ausschließlich für eigene Zwecke des 
Auftraggebers und nur in dem im Vertrag 
bezeichneten Umfang. Jede dennoch 
erfolgte Weitergabe, auch im Zuge einer 
Auflösung des Unternehmens oder eines 
Konkurses, aber auch die kurzfristige 
Überlassung zu Reproduktionszwecken 
zieht Schadenersatzansprüche nach sich. 
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In einem solchen Fall ist volle Genugtuung 
zu leisten. 
 
7. Mängelbeseitigung und Gewährleis-
tung 
7.1 Der UB ist berechtigt und verpflichtet, 
nachträglich bekannt werdende Unrichtig-
keiten und Mängel an seiner Beratungs-
leistung zu beseitigen. Er ist verpflichtet, 
den Auftraggeber hievon unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 
 
7.2 Der Auftraggeber hat Anspruch auf 
kostenlose Beseitigung von Mängeln, 
sofern diese vom UB zu vertreten sind. 
Dieser Anspruch erlischt sechs Monate 
nach Erbringung der beanstandeten Leis-
tung (Berichtslegung) des UB. 
 
7.3 Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen 
der Nachbesserung etwaiger Mängel 
Anspruch auf Minderung oder - falls die 
erbrachte Leistung infolge des Fehlschla-
ges der Nachbesserung für den Auftrag-
geber zu Recht ohne Interesse ist - das 
Recht der Wandlung. Soweit darüber 
hinaus Schadenersatzansprüche beste-
hen, gelten die Bestimmungen des Punkt. 
8. 
 
8. Haftung 
8.1 Der UB und seine Mitarbeiter handeln 
bei der Durchführung der Beratung nach 
den allgemein anerkannten Prinzipien der 
Berufsausübung. Er haftet für Schäden 
nur im Falle, dass ihm Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden 
kann, und zwar im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften. Dies gilt auch für Ver-
letzung von Verpflichtungen durch hinzu-
gezogene Kollegen. 
 
8.2 Der Schadenersatzanspruch kann nur 
innerhalb von sechs Monaten, nachdem 
der oder die Anspruchsberechtigten vom 
Schaden Kenntnis erlangt haben, spätes -
tens jedoch drei Jahre nach dem An-
spruchs begründenden Ereignis gerichtlich 
geltend gemacht werden. 
 
8.3 Wird die Tätigkeit unter Einschaltung 
eines Dritten, z.B. eines Daten verarbei-
tenden Unternehmens, eines Wirtschafts -

treuhänders oder eines Rechtsanwaltes 
durchgeführt und der Auftraggeber hievon 
benachrichtigt, so gelten nach dem Ge-
setz und den Bedingungen des Dritten 
entstehende Gewährleistungs - und Haf-
tungsansprüche gegen den Dritten als auf 
den Auftraggeber abgetreten. 
 
9. Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
 
9.1 Der UB, seine Mitarbeiter und die 
hinzugezogenen Kollegen verpflichten 
sich, über alle Angelegenheiten, die ihnen 
im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für 
den Auftraggeber bekannt werden, Still-
schweigen zu bewahren. Diese Schweige-
pflicht bezieht sich sowohl auf den Auf-
traggeber als auch auf dessen Geschäfts-
verbindungen. 
 
9.2 Nur der Auftraggeber selbst, nicht aber 
dessen Erfüllungsgehilfen, kann den UB 
schriftlich von dieser Schweigepflicht 
entbinden. 
 
9.3 Der UB darf Berichte, Gutachten und 
sonstige schriftliche Äußerungen über die 
Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit 
Einwilligung des Auftraggebers aushän-
digen. 
 
9.4 Die Schweigepflicht des Beraters, 
seiner Mitarbeiter und der hinzugezo-
genen Kollegen gilt auch für die Zeit nach 
Beendigung des Auftrages. Ausgenom -
men sind Fälle, in denen eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Auskunftserteilung b e-
steht. 
 
9.5 Der UB ist befugt, ihm anvertraute 
personenbezogene Daten im Rahmen der 
Zweckbestimmungen des Beratungsauf-
trages zu verarbeiten oder durch Dritte 
verarbeiten zu lassen. Der UB gewähr-
leistet gemäß den Bestimmungen 
des Datenschutzgesetzes die Verpflich-
tung zur Wahrung des Datengeheim -
nisses. Dem UB überlassenes Material 
(Datenträger, Daten, Kontrollzahlen, Ana-
lysen, Programme etc.) sowie alle Ergeb-
nisse aus der Durchführung der Arbeiten 
werden grundsätzlich dem Auftraggeber 
zurückgegeben. 

 
10. Honoraranspruch 
10.1 Der UB hat als Gegenleistung zur 
Erbringung seiner Beratungsleistungen 
Anspruch auf Bezahlung eines angemes-
senen Honorars durch den Auftraggeber. 
 
10.2 Wird die Ausführung des Auftrages 
nach Vertragsunterzeichnung durch den 
Auftraggeber verhindert (z.B. wegen Kün-
digung), so gehört dem UB gleichwohl das 
vereinbarte Honorar. 
 
10.3 Unterbleibt die Ausführung des Auf-
trages durch Umstände, die auf Seiten 
des UB einen wichtigen Grund darstellen, 
so hat er nur Anspruch auf den seinen 
bisherigen Leistungen entsprechenden 
Teil des Honorars. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn trotz Kündigung für den Auf-
traggeber seine bisherigen Leistungen 
verwertbar sind. 
 
10.4 Der UB kann die Fertigstellung seiner 
Leistung von der vollen Befriedigung sei-
ner Honoraransprüche abhängig machen. 
Die Beanstandung der Arbeiten des UB 
berechtigt, außer bei offenkundigen Män-
geln, nicht zur Zurückhaltung der ihm 
zustehenden Vergütungen. 
 
11. Honorarhöhe  
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
wurde, richtet sich die Höhe des Honorars 
nach den zur Zeit der Erstellung der Hono-
rarnote geltenden, vom Fachverband 
Unternehmensberatung und Datenverar-
beitung herausgegebenen “Honorarricht-
linien für Unternehmensberater“. 
 
12. Anzuwendendes Recht, Erfüllungs-
ort, 
Gerichtsstand 
12.1 Für den Auftrag, seine Durchführung 
und die sich daraus ergebenden Ansprü-
che gilt nur österreichisches Recht, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde. 
 
12.2 Erfüllungsort ist der Ort der berufl i-
chen Niederlassung des UB. 
 
12.3 Für Streitigkeiten ist das Gericht am 
Unternehmens Ort des UB zuständig . 
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FACHVERBAND UNTERNEHMENSBERATUNG UND DATENVERARBEITUNG 
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
für den Verkauf und die Lieferung von Organisations -, Programmierleistungen und Werknutzungsbewilligungen von 

Softwareprodukten - empfohlen vom Fachverband Unternehmensberatung und Datenverarbeitung sowie dem  
Bundesgremium des Maschinenhandels, Bundesberufsgruppe Büromaschinenhandel 

 
 
 

 
 

1. Vertragsumfang und Gültigkeit 
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur 
dann rechtsverbindlich, wenn sie vom 
Auftragnehmer schriftlich und firmen-
gemäß gezeichnet werden und verpflich-
ten nur in dem in der Auftragsbestätigung 
angegebenem Umfang. Einkaufsbedin-
gungen des Auftraggebers werden für das 
gegenständliche Rechtsgeschäft und die 
gesamte Geschäftsbeziehung hiermit 
ausgeschlossen. Angebote sind grund-
sätzlich freibleibend. 
 
2. Leistung und Prüfung 
2.1 Gegenstand eines Auftrages kann 
sein: 
- Ausarbeitung von Organisations-
konzepten 
- Global- und Detailanalysen  
- Erstellung von Individualprogrammen 
- Lieferung von Bibliotheks - (Standard) 
Programmen 
- Erwerb von Nutzungsberechtigungen für 
Softwareprodukte 
- Erwerb von Werknutzungsbewilligungen 
- Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Um-
stellungsunterstützung) 
- Telefonische Beratung 
- Programmwartung 
- Erstellung von Programmträgern 
- Sonstige Dienstleistungen 
 
2.2 Die Ausarbeitung individueller Orga-
nisationskonzepte und Programme erfolgt 
nach Art und Umfang der vom Auftrag-
geber vollständig zur Verfügung gestellten 
bindenden Informationen, Unterlagen und 
Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisge-
rechte Textdaten sowie Testmöglichkeiten 
in ausreichendem Ausmaß, die der Auf-
traggeber zeitgerecht, in der Normalar-
beitszeit und auf seine Kosten zur Verfü-
gung stellt. Wird vom Auftraggeber bereits 
auf der zum Test zur Verfügung gestellten 
Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die 
Verantwortung für die Sicherung der Echt-
daten beim Auftraggeber. 
 
2.3 Grundlage für die Erstellung von Indi-
vidualprogrammen ist die schriftliche Leis-
tungsbeschreibung, die der Auftrag-
nehmer gegen Kostenberechnung auf-

grund der ihm zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Informationen ausarbeitet 
bzw. der Auftraggeber zur Verfügung 
stellt. Diese Leistungsbeschreibung ist 
vom Auftraggeber auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen und mit 
seinem Zustimmungsvermerk zu verse-
hen. 
Später auftretende Änderungswünsche 
können zu gesonderten Termin- und 
Preisvereinbarungen führen. 
 
2.4 Individuell erstellte Software bzw. 
Programmadaptierungen bedürfen für das 
jeweils betroffene einer Programmab-
nahme spätestens 4 Wochen ab Lieferung 
durch den Auftraggeber. Diese wird in 
einem Protokoll vom Auftraggeber bestä-
tigt. (Prüfung auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit anhand der vom Auftragnehmer 
akzeptierten Leistungsbeschreibung mit-
tels der unter Punkt 2.2. angeführten zur 
Verfügung ges tellten Testdaten). 
Lässt der Auftraggeber den Zeitraum von 
vier Wochen ohne Programmabnahme 
verstreichen, gilt die Software als abge-
nommen. Bei Einsatz der Software im 
Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt 
die Software jedenfalls als abgenommen. 
Etwa auftretende Mängel, das sind Abwei-
chungen von der schriftlich vereinbarten 
Leistungsbeschreibung, sind vom Auftrag-
geber ausreichend dokumentiert dem 
Auftragnehmer zu melden, der um 
schnellstmögliche Mängelbehebung be-
müht ist. Liegen schriftlich gemeldete, 
wesentliche Mängel vor, das heißt, dass 
der Echtbetrieb nicht begonnen oder fort-
gesetzt werden kann, so ist nach Mängel-
behebung eine neuerliche Aufnahme 
erforderlich. 
 
2.5 Bei Bestellung von Bibliotheks -
(Standard) Programmen bestätigt der 
Auftraggeber mit der Bestellung die 
Kenntnis des Leistungsumfanges der 
bestellten Programme. 
 
2.6 Sollte sich im Zuge der Arbeiten her-
ausstellen, dass die Ausführung des Auf-
trages gemäß Leistungsbeschreibung 
tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, ist 

der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem 
Auftraggeber sofort anzuzeigen. Ändert 
der Auftraggeber die Leistungsbeschrei-
bung nicht dahingehend bzw. schafft die 
Voraussetzung, dass eine Ausführung 
möglich wird, kann der Auftragnehmer die 
Ausführung ablehnen. Ist die Unmöglich-
keit der Ausführung die Folge eines Ver-
säumnisses des Auftraggebers oder einer 
nachträglichen Änderung der Leistungs-
beschreibung durch den Auftraggeber, ist 
der Auftragnehmer berechtigt, vom Auf-
trag zurückzutreten. Die bis dahin für die 
Tätigkeit des Auftragnehmers abgelaufe-
nen Kosten und Spesen sowie allfällige 
Abbaukosten sind vom Auftraggeber zu 
ersetzen. 
 
2.7 Ein Versand von Programmträgern, 
Dokumentationen und Leistungsbeschrei-
bungen erfolgt auf Kosten und Gefahr des 
Auftraggebers. Darüber hinaus vom Auf-
traggeber gewünschte Schulung und 
Erklärungen werden gesondert in Rech-
nung gestellt. Versicherungen erfolgen nur 
auf Wunsch des Auftraggebers. 
 
3. Preise, Steuern und Gebühren 
3.1 Alle Preise verstehen sich in Euro 
ohne Umsatzsteuer. Sie gelten 
nur für den vorliegenden Auftrag. Die 
genannten Preise verstehen sich ab Ge-
schäftssitz bzw. -stelle des Auftrag-
nehmers. Die Kosten von Programm -
trägern (z.B. Magnetbänder, Magnetplat-
ten, Floppy Disks, Streamer Tapes, Mag-
netbandkassetten usw.) sowie allfällige 
Vertragsgebühren werden gesondert in 
Rechnung gestellt. 
 
3.2 Bei Bibliotheks -(Standard-) Program-
men gelten die am Tag der Lieferung 
gültigen Listenpreise. Bei allen anderen 
Dienstleistungen (Organisationsberatung, 
Programmierung, Einschulung, Umstel-
lungsunterstützung, telefonische Beratung 
usw.) wird der Arbeitsaufwand zu den am 
Tag der Leistungserbringung gültigen 
Sätzen verrechnet. Abweichungen von 
einem dem Vertragspreis zugrunde lie-
genden Zeitaufwand, der nicht vom Auf-
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tragnehmer zu vertreten ist, wird nach 
tatsächlichem Anfall berechnet. 
3.3 Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Näch-
tigungsgelder werden dem Auftraggeber 
gesondert nach den jeweils gültigen Sät-
zen in Rechnung gestellt. Wegzeiten gel-
ten als Arbeitszeit. 
 
4. Liefertermin 
4.1 Der Auftragnehmer ist bestrebt, die 
vereinbarten Termine der Erfüllung (Fer-
tigstellung) möglichst genau einzuhalten. 
 
4.2 Die angestrebten Erfüllungstermine 
können nur dann eingehalten werden, 
wenn der Auftraggeber zu den vom Auf-
tragnehmer angegebenen Terminen alle 
notwendigen Arbeiten und Unterlagen 
vollständig, insbesondere die von ihm 
akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. 
Punkt 2.3. zur Verfügung stellt und seiner 
Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen 
Ausmaß nachkommt. Lieferverzögerungen 
und Kostenerhöhungen, die durch unrich-
tige, unvollständige oder nachträglich 
geänderte Angaben und Informationen 
bzw. zu Verfügung gestellte Unterlagen 
entstehen, sind vom Auftragnehmer nicht 
zu vertreten und können nicht zum Verzug 
des Auftragnehmers führen. Daraus resul-
tierende Me hrkosten trägt der Auftragge-
ber. 
 
4.3 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten 
bzw. Programme umfassen, ist der Auf-
tragnehmer berechtigt, Teillieferungen 
durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu 
legen. 
 
5. Zahlung 
5.1 Die vom Auftragnehmer gelegten 
Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind 
spätestens 14 Tage ab Fakturenerhalt 
ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. 
Für Teilrechnungen gelten die für den 
Gesamtauftrag festgelegten Zahlungs -
bedingungen analog. 
 
5.2 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten 
(z.B. Programme und/oder Schulungen, 
Realisierungen in Teilschritten) umfassen, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, nach 
Lieferung jeder einzelnen Einheit oder 
Leistung Rechnung zu legen. 
 
5.3 Die Einhaltung der vereinbarten Zah-
lungstermine bildet eine wesentliche Be-
dingung für die Durchführung der Liefe-
rung bzw. Vertragserfüllung durch den 
Auftragnehmer. 
Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zah-
lungen berechtigen den Auftragnehmer, 
die laufenden Arbeiten einzustellen und 

vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit 
verbundenen Kosten sowie der Gewinn 
Entgang sind vom Auftraggeber zu tragen. 
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszin-
sen im banküblichen Ausmaß verrechnet. 
Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei 
Teilzahlungen ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu 
lassen und übergebene Akzente fällig 
zustellen. 
 
5.4 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, 
Zahlungen wegen nicht vollständiger Ge-
samtlieferung, Garantie- oder Gewährleis-
tungsansprüchen oder Bemängelungen 
zurückzuhalten. 
 
6. Urheberrecht und Nutzung 
6.1 Alle Urheberrechte an den vereinbar-
ten Leistungen (Programme, Dokumenta-
tionen etc.) stehen dem Auftragnehmer 
bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auf-
traggeber erhält ausschließlich das Recht, 
die Software nach Bezahlung des verein-
barten Entgelts ausschließlich 
zu eigenen Zwecken, nur für die im Ve r-
trag spezifizierte Hardware und im Aus-
maß der erworbenen Lizenzanzahl für die 
gleichzeitige Nutzung auf mehreren Ar-
beitsplätzen zu verwenden.  
Durch den gegenständlichen Vertrag wird 
lediglich eine Werknutzungsbewilligung 
erworben. Eine Verbreitung durch den 
Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsge-
setz ausgeschlossen. Durch die Mitwir-
kung des Auftraggebers bei der Herstel-
lung der Software werden keine Rechte 
über die im gegenständlichen Vertrag 
festgelegte Nutzung erworben. Jede Ver-
letzung der Urheberrechte des Auftrag-
nehmers zieht Schadenersatzansprüche 
nach sich, wobei in einem solchen Fall 
volle Genugtuung zu leisten ist. 
 
6.2 Die Anfertigung von Kopien für Archiv 
und Datensicherungszwecke ist dem 
Auftraggeber unter der Bedingung gestat-
tet, dass in der Software kein ausdrückli-
ches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter 
enthalten ist, und dass sämtliche Copy-
right- und Eigentumsvermerke in diese 
Kopien unverändert mitübertragen wer-
den. 
 
6.3 Sollte für die Herstellung von Interope-
rabilität der gegenständlichen Software die 
Offenlegung der Schnittstellen erforderlich 
sein, ist dies vom Auftragnehmer gegen 
Kostenvergütung beim Auftraggeber zu 
beauftragen. Kommt der Auftragnehmer 
dieser Forderung nicht nach und erfolgt 
eine Dekom pilierung gemäß Urheber-
rechtsgesetz, sind die Ergebnisse aus-

schließlich zur Herstellung der Interopera-
bilität zu verwenden. Missbrauch hat 
Schadenersatz zur Folge. 
 
7. Rücktrittsrecht 
7.1 Für den Fall der Überschreitung einer 
vereinbarten Lieferzeit aus al leinigem 
Verschulden oder rechtswidrigem Handeln 
des Auftragnehmers ist der Auftraggeber 
berechtigt, mittels eingeschriebenen Brie-
fes vom betreffenden Auftrag zurückzutre-
ten, wenn auch innerhalb der angemesse-
nen Nachfrist die vereinbarte Leistung in 
wesentlichen Teilen nicht erbracht wird 
und den Auftraggeber daran kein Ve r-
schulden trifft. 
 
7.2 Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Na-
turkatastrophen und Transportsperren 
sowie sonstige Umstände, die außerhalb 
der Einflussmöglichkeit des Auftragneh-
mers liegen, entbinden den Auftragneh-
mer von der Lieferverpflichtung bzw. ges-
tatten ihm eine Neufestsetzung 
der vereinbarten Lieferzeit. 
 
7.3 Stornierungen durch den Auftraggeber 
sind nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Auftragnehmers möglich. Ist der Auftrag-
nehmer mit e inem Storno einverstanden, 
so hat er das Recht, neben den erbrach-
ten Leistungen und aufgelaufenen Kosten 
eine Stornogebühr in der Höhe von 30% 
des noch nicht abgerechneten Aufragwer-
tes des Gesamtprojektes zu verrechnen. 
 
8. Gewährleistung, Wartung, Änderun-
gen 
8.1 Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie 
reproduzierbare Mängel betreffen und 
wenn sie innerhalb von 4 Wochen nach 
Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. 
bei Individualsoftware nach Programmab-
nahme gemäß Punkt. 2.4. schriftlich do-
kumentiert erfolgen. Bei gerechtfertigter 
Mängelrüge werden die Mängel in ange-
messener Frist behoben, wobei der Auf-
traggeber dem Auftragnehmer alle zur 
Untersuchung und Mängelbehebung er-
forderlichen Maßnahmen ermöglicht. 
 
8.2 Korrekturen und Ergänzungen, die 
sich bis zur Übergabe der vereinbarten 
Leistung aufgrund organisatorischer und 
programmtechnischer Mängel, welche 
vom Auftragnehmer zu vertreten sind, als 
notwendig erweisen, werden kostenlos 
vom Auftragnehmer durchgeführt. 
 
8.3 Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose 
sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, 
die vom Auftraggeber zu vertreten sind, 
sowie sonstige Korrekturen, Änderungen 
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und Ergänzungen werden vom Auftrag-
nehmer gegen Berechnung durchgeführt. 
Dies gilt auch für die Behebung von Män-
geln, wenn Programmänderungen, Ergän-
zungen oder sonstige Eingriffe vom Auf-
tragnehmer selbst oder von dritter Seite 
vorgenommen worden sind. 
 
8.4 Ferner übernimmt der Auftragnehmer 
keine Gewähr für Fehler, Störungen oder 
Schäden, die auf unsachgemäße Be-
dienung, geänderter Betriebssystem-
komponenten, Schnittstellen und Para-
meter, Verwendung ungeeigneter Organi-
sationsmittel und Datenträger, soweit 
solche vorgeschrieben sind, anormale 
Betriebsbedingungen (insbesondere Ab-
weichungen von den Installations- und 
Lagerbedingungen) sowie auf Transport-
schäden zurückzuführen sind. 
 
8.5 Für Programme, die durch eigene 
Programmierer des Auftragebers bzw. 
Dritte nachträglich verändert werden, 
entfällt jegliche Gewährleistung durch den 
Auftragnehmer. 
 
8.6 Soweit Gegenstand des Auftrages die 
Änderung oder Ergänzung bereits beste-
hender Programme ist, bezieht sich die 
Gewährleistung auf die Änderung oder 
Ergänzung. Die Gewährleistung für das 
ursprüngliche Programm lebt dadurch 
nicht wieder auf. 

 
9. Haftung 
Der Auftragnehmer haftet für Schäden, 
sofern i hm Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit nachgewiesen werden, im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlos-
sen. 
 
10. Loyalität 
Die Vertragspartner verpflichten sich zur 
gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede 
Abwerbung und Beschäftigung, auch über 
Dritte, von Mitarbeitern, die an der Reali-
sierung der Aufträge gearbeitet haben, 
des anderen Vertragspartners während 
der Dauer des Vertrages und 12 Monate 
nach Beendigung des Vertrages unterlas-
sen. Der dagegen verstoßende Vertrags-
partner ist verpflichtet, pauschalierten 
Schadenersatz in der Höhe eines Jahres-
gehaltes des Mitarbeiters zu zahlen. 
 
11. Datenschutz, Geheimhaltung 
Der Auftragnehmer verpflichtet seine 
Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §20 
des Datenschutzgesetzes einzuhalten. 

12. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam sein oder unwirksam 
werden, so wird hierdurch der übrige In-
halt dieses Vertrages nicht berührt. Die 
Vertragspartner werden partnerschaftlich 
zusammenwirken, um eine Regelung zu 
finden, die den unwirksamen Bestimmun-
gen möglichst nahe kommt. 
 
13. Schlussbestimmungen 
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die 
zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen 
ausschließlich nach österreichischem 
Recht, auch dann, wenn der Auftrag im 
Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle 
Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtl i-
che Zuständigkeit des sachlich zuständi-
gen Gerichtes für den Geschäftssitz des 
Auftragnehmers als vereinbart. Für den 
Verkauf an Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, 
als das Konsumentenschutzgesetz nicht 
zwingend andere Bestimmungen vorsieht. 
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FACHVERBAND UNTERNEHMENSBERATUNG UND DATENVERARBEITUNG 
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
für den Verkauf und die Lieferung von Software-Support-Leistungen - 

- empfohlen vom Fachverband Unternehmensberatung und Datenverarbeitung 
sowie dem Bundesgremium des Maschinenhandels, Bundesberufsgruppe Büromaschinenhande 

l
1. Vertragsumfang und Gültigkeit 
Die nachstehenden Bedingungen gelten 
für alle Dienstleistungen und Lieferungen, 
die der Auftragnehmer im Rahmen dieses 
Vertrages für die in Österreich installierten 
Computersysteme durchführt. Einkaufs-
bedingungen des Auftraggebers werden 
für das gegenständliche Rechtsgeschäft 
und die gesamte Geschäftsbeziehung 
hiermit ausgeschlossen. Angebote sind 
grundsätzlich freibleibend. 
 
2. Leistungsumfang 
2.1 Die Durchführung der vertragsgegen-
ständlichen Leistungen durch den Auf-
tragnehmer erfolgt, soweit nichts anderes 
vereinbart wurde, nach seiner Wahl am 
Standort des Computersystems oder in 
den Geschäftsräumen des Auftragneh-
mers innerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Auftragnehmers. Erfolgt ausnahms-
weise und auf Wunsch des Auftraggebers 
eine Leistungserbringung außerhalb der 
normalen Arbeitszeit, werden die Mehr-
kosten gesondert in Rechnung gestellt. 
Die Auswahl des die vertragsgegenständ-
lichen Leistungen erbringenden Mitarbei-
ters obliegt dem Auftragnehmer, der be-
rechtigt ist, hiefür auch Dritte heranzuzie-
hen. 
 
2.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
die vertragsgegenständlichen Software-
programme entsprechend dem Leistungs-
umfang der jeweils nachstehenden ver-
traglich vereinbarten Supportklasse zu 
erfüllen: 
Supportklasse A: 
* Informationsservice: Der Auftraggeber 
wird über neue Programmstände, verfüg-
bare Updates, Programmentwicklungen 
etc. informiert. 
* Hotline-Service: Der Auftragnehmer wird 
dem Auftraggeber innerhalb der verein-
barten Hotline-Zeiten des Auftragnehmers 
bei fallweise auftretenden Problemen für 
Beratungen im Zusammenhang mit dem 
Einsatz der vertragsgegenständlichen 
Softwareprogramme zur Verfügung ste-
hen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei 
wiederholter Inanspruchnahme dieser 
Beratung für gleichartige Probleme eine 
weitere vertragsgegenständliche Beratung 
von zusätzlichen, außerhalb dieses Ver-

trages liegenden, kostenpflichtigen Schu-
lungsmaßnahmen abhängig zu machen. 
* Archivierung und Bereitstellung der ver-
tragsgegenständlichen Software-
programme: Der Auftragnehmer verpflich-
tet sich zur Archivierung der von ihm ent-
wickelten und vertragsgegenständlichen 
Softwareprogramme in vom Computer 
lesbarer Form sowie der Dokumentation in 
einem zur Erfüllung der Verpflichtungen 
nach diesem Vertrag notwendigen Um-
fang und stellt diese falls notwendig, ent-
sprechend den Bestimmungen des dem 
Erwerb zugrundeliegenden Vertrages, 
dem Auftraggeber zur Verfü gung. 
 
Supportklasse B: 
Leistungsumfang der Supportklasse B 
* Update Service: Der Auftragnehmer stellt 
zum von ihm festgelegten Termin dem 
Auftraggeber die vom Hersteller bereit-
gestellten Programm -Updates zur Verfü-
gung. In diesen sind Korrekturen von 
Fehlern, Behebung eventueller Pro-
grammprobleme, die weder beim Probe-
lauf noch beim Praxiseinsatz innerhalb der 
Gewährleistung auftreten, Verbesseru n-
gen des Leistungsumfanges, Änderungen 
der Softwareprogramme aufgrund gesetz-
licher Änderungen enthalten. Gesetzliche 
Änderungen, die zu einer neuen Pro-
grammlogik führen, d.h. Änderungen be-
reits vorhandener Funktionen, die zu neu-
en 
Programmen und Programmmodulen 
führen, sowie eventuell notwendige Erwei-
terungen er Hardware, fallen nicht unter 
Leistungen dieses Vertrages. Diese Pro-
gramme werden neben den notwendigen 
Datenträgern und Dokumentationen dem 
Auftraggeber gesondert angeboten. 
 
Supportklasse C: 
Leistungsumfang der Supportklasse C  
* Installation von Programm -Updates: Der 
Auftragnehmer übernimmt das Einspielen 
bzw. Aufsetzen der neuen Programm-
Updates auf das vertragsgegenständliche 
Computersystem. 
* Problembehandlung vor Ort: Falls die 
Problembehandlung des vertraglich fes t-
gelegten Leistungsumfanges nicht durch 
Hotline-Service, Remote-Support etc. 
gelöst werden kann, wird der Auftragneh-

mer diese am Standort des Computersys-
tems vornehmen. 
 
2.3 Ein zu behandelnder Fehler liegt vor, 
wenn das jeweils vertragsgegenständliche 
Softwareprogramm ein zu der entspre-
chenden Leistungsbeschreibung / Doku-
mentation in der jeweils letztgültigen Fas-
sung abweichendes Verhalten aufweist 
und dieses vom Auftraggeber reprodu-
zierbar ist.  
Mängelrügen sind schriftlich an den Auf-
tragnehmer zu richten. Zwecks genauer 
Untersuchung von eventuell auftretenden 
Fehlern ist der Auftraggeber verpflichtet, 
das von ihm verwendete Computersystem 
(bei Systemen im Online-Verbund mit 
anderen Rechnern auch die entsprechen-
de Verbindung), Softwareprogramme, 
Protokolle, Diagnoseunterlagen und Daten 
in angemessenem Umfang für Testzwe-
cke während der Normalarbeitszeit dem 
Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung 
zu stellen und den Auftragnehmer zu 
unterstützen. Erkannte Fehler, die vom 
Auftragnehmer zu vertreten sind, sind von 
diesem in angemessener Frist einer Lö-
sung zuzuführen: 
Von dieser Verpflichtung ist der Auftrag-
nehmer dann befreit, wenn im Bereich des 
Auftraggebers liegende Mängel dies be-
hindern und von diesem nicht beseitigt 
werden. Eine Lösung des Fehlers erfolgt 
durch einen Software-Update oder durch 
angemessene Ausweichlösungen. 
 
3. Nicht durch diesen Vertrag gedeckte 
Leistungen 
3.1 Falls nicht explizit in diesem Vertrag 
anders geregelt, die Kosten für Fahrt, 
Aufenthalt und Wegzeit für die mit der 
Ausführung der Dienstleistung beauftrag-
ten Personen des Auftragnehmers. 
 
3.2 Im Falle unberechtigter Inanspruch-
nahme von Leistungen ist der Auftragneh-
mer berechtigt, die angefallenen Kosten 
dem Auftraggeber mit den jeweils gültigen 
Kostensätzen in Rechnung zu stellen. 
 
3.3 Leistungen, die durch Betriebssystem-
, Hardwareänderungen und/oder durch 
Änderungen von nicht vertragsgegen-
ständlichen wechselseitig programm -



 

KONTAKT >> CYBERHOUSE – AGENTUR FÜR INTERAKTIVE KOMMUNIKATION, HOLZSTRASSE 2 / A-4020 LINZ  
TEL–NR.: +43 (0) 732 / 78 12 98-0 / FAX: +43 (0) 732 / 78 12 98-220 / ISDN: DW 240 / E-MAIL: 
OFFICE@CYBERHOUSE.AT   INTERNET: WWW.CYBERHOUSE.AT 
 

abhängigen Softwareprogrammen und 
Schnittstellen bedingt sind. 
 
3.4 Individuelle Programmanpassungen 
bzw. Neuprogrammierungen. 
 
3.5 Programmänderungen aufgrund von 
Änderungen gesetzlicher Vorschriften, 
wenn sie eine Änderung der Programmlo-
gik erfordern. 
 
3.6 Der Auftragnehmer wird von allen 
Verpflichtungen aus dem vorliegenden 
Vertrag frei, wenn Programmänderungen 
in den vertragsgegenständlichen Soft-
wareprogrammen ohne vorhergehende 
Zustimmung des Auftragnehmers von 
Mitarbeitern des 
Auftraggebers oder Dritten durchgeführt, 
oder die Softwareprogramme nicht wid-
mungsgemäß verwendet werden. 
 
3.7 Die Beseitigung von durch den Auf-
traggeber oder Dritten verursachten Feh-
lern. 
 
3.8 Verluste oder Schäden, die direkt oder 
indirekt durch Handlungen oder Unterlas-
sungen bei der Bedienung durch den 
Auftraggeber oder Anwender entstehen. 
 
3.9 Datenkonvertierungen, Wiederherste l-
lung von Datenbeständen und Schnittste l-
lenanpassungen. 
 
4. Preise 
4.1 Die genannten Preise verstehen sich 
ab Erfüllungsort. Die Kosten von Pro-
grammträgern (z.B. Magnetbändern, 
Magnetplatten, Magnetbandkassetten 
usw.) sowie Dokumentationen und allfäll i-
ge Vertragsgebühren werden gesondert in 
Rechnung gestellt. 
 
4.2 Für Dienstleistungen, die in den Ge-
schäftsräumen des Auftragnehmers er-
bracht werden können, jedoch auf 
Wunsch des Auftraggebers ausnahms-
weise bei diesem erbracht werden, trägt 
der Auftraggeber die Kosten für Fahrt, 
Aufenthalt und Wegzeit für die mit der 
Ausführung der Dienstleistung beauftrag-
ten Personen des Auftragnehmers. 
 
4.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei 
nach Vertragsabschluß eintretenden Stei-
gerungen von Lohn- und Materialkosten 
bzw. sonstigen Kosten und Abgaben, die 
umseitig angeführten Pauschalbeträge 
entsprechend zu erhöhen und dem Auf-
traggeber ab dem auf die Erhöhung fol-
genden Monatsbeginn anzulasten. Die 
Erhöhungen gelten vom Auftraggeber von 

vornherein akzeptiert, wenn sie nicht mehr 
als 10% jährlich betragen. 
 
4.4 Alle Gebühren und Steuern (insbe-
sondere UST) werden aufgrund der je-
weils gültigen Gesetzeslage berechnet. 
Falls die Abgabenbehörden darüber hin-
aus nachträglich Steuern oder Abgaben 
vorschreiben, gehen diese zu Lasten des 
Auftraggebers. 
 
5. Liefertermine 
5.1 Der Auftragnehmer ist bestrebt, inner-
halb angemessener Frist auf die jeweili-
gen Anfragen des Auftraggebers während 
der normalen Arbeitszeit des Auftragneh-
mers Auskunft zu geben. 
 
5.2 Dem Auftraggeber steht wegen Über-
schreitung der in Aussicht gestellten Ter-
mine weder das Recht auf Rücktritt noch 
auf Schadenersatz zu. 
 
5.3 Teillieferungen und Vorauslieferungen 
sind zulässig. 
 
6. Zahlung 
6.1 Die vereinbarten Pauschalkosten-
beträge sind vom Auftraggeber für das 
Kalenderjahr/Teiljahr im vorhinein zahlbar. 
 
6.2 Die vom Auftragnehmer gelegten 
Rechnungen sind 14 Tage nach Faktu-
rendatum ohne Abzug und spesenfrei 
fällig. 
 
6.3 Die Einhaltung der vereinbarten Za h-
lungstermine bildet eine wesentliche Be-
dingung für die Durchführung der Liefe-
rung bzw. Vertragserfüllung durch den 
Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der 
vereinbarten Zahlungen berechtigen den 
Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten 
einzustellen und vom Vertrag zurückzutre-
ten. Alle damit verbundenen 
Kosten sowie der Gewinn Entgang sind 
vom Auftraggeber zu tragen. 
 
6.4 Bei Zahlungsverzug werden Verzugs-
zinsen im banküblichen Ausmaß verrech-
net. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei 
Teilzahlungen ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu 
lassen und übergebene Akzepte fällig 
zustellen. 
 
6.4 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, 
Zahlungen wegen nicht vollständiger Ge-
samtlieferung, Garantie- oder Gewährleis-
tungsansprüche oder Bemängelungen 
zurückzuhalten. 

7. Vertragsdauer 
Das Vertragsverhältnis, welches eine 
fachgerechte Installation des ordnungs -
gemäß erworbenen vertragsgegenständ-
lichen Softwareprogramms voraussetzt, 
beginnt mit Unterzeichnung des Vertrages 
und wird auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. Dieser Vertrag kann unter 
Einhaltung einer Frist von3 Monaten zum 
Ende eines Kalenderjahres von einem der 
Vertragspartner schriftlich gekündigt wer-
den, frühestens jedoch nach Ablauf des 
36. Vertragsmonates. Wenn das vertrags-
gegenständliche Softwareprogramm 
nachweislich außer Betrieb gestellt wird 
oder untergeht, kann das Vertragsverhält-
nis unter Berücksichtigung einer dreim o-
natigen Kündigungsfrist 
vorzeitig aufgelöst werden. In diesem Fall 
wird für die nicht konsumierte Leistung der 
aliquote Teil des Jahrespauschales auf ein 
vom Auftraggeber bekannt zugebendes  
österreichisches Bankkonto überwiesen. 
 
8. Haftung 
Der Auftragnehmer haftet für Schäden, 
sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit nachgewiesen werden, im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlos-
sen. Der Ersatz von Folgeschäden und 
Vermögensschäden, nicht erzielten Er-
sparnissen, Zinsenverlusten und von 
Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Auftragnehmer ist in jedem Fall, s o-
weit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
 
9. Standort 
Der Standort der vertragsgegenständ-
lichen Computersysteme ist vertraglich 
festgelegt. Bei einem eventuellen Stand-
ortwechsel der Computersysteme ist der 
Auftragnehmer berechtigt, den Pauschal-
kostensatz neu festzulegen oder den 
Vertrag vorzeitig aufzulösen. 
 
10. Urheberrecht und Nutzung 
10.1 Alle Urheberrechte an den vereinbar-
ten Leistungen (Programme, Dokumenta-
tionen etc.) stehen dem Auftragnehmer 
bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auf-
traggeber erhält ausschließlich das Recht, 
die Software nach Bezahlung des verein-
barten Entgelts ausschließlich zu eigenen 
Zwecken, nur für die im Vertrag spezifi-
zierte Hardware und im Ausmaß der er-
worbenen Anzahl der Lizenzen für die 
gleichzeitige Nutzung auf mehreren Ar-
beitsplätzen zu verwenden. 
Durch den gegenständlichen Vertrag wird 
lediglich eine Werknutzungsbewilligung 
erworben. Eine Verbreitung durch den 
Auftraggeber ist gemäß Urheberrechts -
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gesetz ausgeschlossen. Durch die Mitwir-
kung des Auftraggebers bei der Herstel-
lung der Software werden keine Rechte 
über die im gegens tändlichen Vertrag 
festgelegte Nutzung erworben. Jede Ver-
letzung der Urheberrechte 
des Auftragnehmers zieht Schadenersatz-
ansprüche nach sich, wobei in einem 
solchen Fall volle Genugtuung zu leisten 
ist. 
 
10.2 Die Anfertigung von Kopien für Ar-
chiv- und Datensicherungszwecke ist dem 
Auftraggeber unter der Bedingung gestat-
tet, dass in der Software kein ausdrückli-
ches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter 
enthalten ist, und dass sämtliche Copy-
right- und Eigentumsvermerke in diese 
Kopien unverändert mitübertragen wer-
den. 
 
10.3 Sollte für die Herstellung der Intero-
perabilität der gegenständlichen Software 
die Offenlegung der Schnittstellen erfor-
derlich sein, ist dies vom Auftragnehmer 
gegen Kostenvergütung beim Auftragge-
ber zu beantragen. Kommt der Auftrag-
nehmer dieser Forderung nicht nach und 
erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urhe-
berrechtsgesetz, sind die

 Ergebnisse ausschließlich zur Herstellung 
der Interoperabilität zu verwenden. Miss-
brauch hat Schadenersatz zur Folge. 
 
11. Loyalität 
Die Vertragspartner verpflichten sich zur 
gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede 
Abwerbung und Beschäftigung, auch über 
Dritte, von Mitarbeitern, die an der Reali-
sierung der Aufträge gearbeitet haben, 
des anderen Vertragspartners während 
der Dauer des Vertrages und 12 Monate 
nach Beendigung des Vertrages unterlas-
sen. Der dagegen verstoßende Vertrags-
partner ist verpflichtet, pauschalierten 
Schadenersatz in der Höhe eines Jahres-
gehaltes des Mitarbeiters zu zahlen. 
 
12. Datenschutz, Geheimhaltung 
Der Auftragnehmer verpflichtet seine 
Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß §20 
des Datenschutzgesetzes einzuhalten. 
 
13. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses 
Vertrages unwirksam sein oder unwirksam 
werden, so wird hierdurch der übrige In-
halt dieses Vertrages nicht berührt. Die 
Vertragspartner werden partnerschaftlich 

zusammenwirken, um eine Regelung zu 
finden, die den unwirksamen Bestimmun-
gen möglichst nahe kommt. 
 
14. Schlussbestimmungen 
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die 
zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen 
ausschließlich nach österreichischem 
Recht, auch dann, wenn der Auftrag im 
Ausland durchgeführt wird. Für eventuelle 
Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtl i-
che Zuständigkeit des sachlich zuständi-
gen Gerichtes für den Geschäftssitz des 
Auftragnehmers als vereinbart. Für den 
Verkauf an Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, 
als das Konsumentenschutzgesetz nicht 
zwingend andere Bestimmungen vorsieht. 
Die Nichteinhaltung wesentlicher Ve r-
tragsbestandteile berechtigt die Vertrags-
partner zur vorzeitigen fristlosen Auflö-
sung des Vertrages. 
 


